
 

 

Antrag auf Änderung der Beitragssatzung: 
Antragssteller*innen: Lukas Peschke (Finanzreferent) und Stella Thomsen (Vorstand) 

 

Vierte Satzung zur Änderung der Beitragssatzung der Studierendenschaft  

der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 
 

Vom XXX 

 

NBl. HS MBWFK. Schl.-H. 2023 S. XXX  

Tag der Bekanntmachung auf der Internetseite der CAU: XXX 

 

Aufgrund des § 74 Absatz 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes (HSG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 

1 des Gesetzes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S.102), wird nach Beschlussfassung des 

Studierendenparlaments der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 20. Februar 2023 und 

nach Genehmigung durch das Präsidium der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom XXX 

die folgende Satzung zur Änderung der Beitragssatzung der Studierendenschaft erlassen:  

 

Artikel 1 

 

Die Beitragssatzung der Studierendenschaft der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel vom 

24. Juni 2020, (NBl. MBWK. Schl.-H. S. 42), zuletzt geändert durch Satzung vom 19. September 

2022 (NBl. MBWK Schl.-H. S. 73), wird wie folgt geändert:  

 

1. In § 2 wird folgender Absatz angefügt: 

 

„(7) Der Studierendenschaftsbeitrag beträgt für das Wintersemester 2023/2024 

214,00€. Er setzt sich zusammen aus dem Semesterticketbeitrag in Höhe von 200,00€, 

dem Kulturflatratebeitrag von 1,90€ und dem Semesterbeitrag von 12,10€. Der 

Erstattungskostenbeitrag wir derzeit ausgesetzt.“ 

 

2. § 3 Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

 

„(1) Die Studierenden der Fernstudiengänge sind bezüglich des Semesterticketbeitrags 

und des Kulturflatratebeitrags beitragsfrei; sie erwerben kein Semesterticket. Ihr 

Beitrag beträgt entsprechend für das Sommersemester 2020 13,00€, für das 

Wintersemester 2020/2021 13,50€, für das Sommersemester 2021 13,50€, für das 

Wintersemester 2021/22 13,50€, für das Sommersemester 2022 13,50€, für das 

Wintersemester 2022/23 13,50€, für das Sommersemester 2023 12,00€ und für das 

Wintersemester 2023/24 12,10€. Sofern der Studierendenschaftsbeitrag für ein 



 

 

Semester nicht festgelegt ist, gilt jeweils der letzte festgelegte 

Studierendenschaftsbeitrag für alle folgenden Semester.“ 

 

Artikel 2 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Kiel, den XXX  

 

 

 

 

Stella Thomsen     Max Härtel  

Vorstand        Vorstand 

Allgemeiner Studierendenausschuss   Allgemeiner Studierendenausschuss 

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel  Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

 

 

 


